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Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 9 gemäß Art. 9 Abs. 1 lit. c) ii) SE-Verordnung 
i.V.m. § 203 Absatz 2 Satz 2, § 186 Absatz 4 Satz 2 AktG 

Um insbesondere im internationalen, teils sehr dynamischen Markt- und Wettbewerbsumfeld 
jederzeit über adäquate und flexible Finanzierungsmöglichkeiten zu verfügen, sieht die 
Beschlussvorlage zu Tagesordnungspunkt 9 die Schaffung eines genehmigten Kapitals in 
angemessener Höhe vor. Beim Ausschluss des Bezugsrechts gegen Bareinlagen beschränkt 
sich die Gesellschaft auf bis zu 10 Prozent und insgesamt über alle Maßnahmen ebenso auf 
bis zu maximal 10 Prozent des Grundkapitals wie nachfolgend im Einzelnen beschrieben. Wie 
auch in der Vergangenheit, werden Vorstand und Aufsichtsrat vor Durchführung einer 
Kapitalmaßnahme die Interessen der Anteilseigner als auch die der Gesellschaft sehr sorgfältig 
abwägen 

Die Hauptversammlung vom 4. Mai 2018 hat unter Tagesordnungspunkt 7 ein genehmigtes 
Kapital in Höhe von EUR 7.450.000,00 beschlossen (Genehmigtes Kapital 2018, Ziff. 5 der 
Satzung). Dieses Genehmigte Kapital 2018 wurde bislang noch nicht ausgenutzt, es besteht 
allerdings nur noch bis zum 3. Mai 2023 und läuft damit noch vor dem für die ordentliche 
Hauptversammlung im Jahr 2023 vorgesehenen Datum ab. 

Vorstand und Aufsichtsrat halten es vor diesem Hintergrund und aus den genannten Gründen 
für angezeigt, das Genehmigte Kapital 2018 aufzuheben und ein neues Genehmigtes Kapital 
2023 in Höhe von EUR 7.450.000,00 mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss zu 
schaffen. Die vorgeschlagene Höhe des Genehmigten Kapitals 2023 entspricht 50 Prozent des 
Grundkapitals zum Zeitpunkt der Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 
2023. Die Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss ist – unter wechselseitiger Anrechnung 
von anderen Ermächtigungen zum Bezugsrechtsausschluss – auf 10 Prozent begrenzt. Ferner 
ist sichergestellt, dass das Genehmigte Kapital 2023 auch bei Wahrung aller Bezugsrechte nur 
soweit zur Verfügung steht, dass auch unter Berücksichtigung von neuen Aktien, die ggf. aus 
einem bedingten Kapital auszugeben sind, in Summe aus genehmigtem Kapital und bedingtem 
Kapital nicht mehr als 7.450.000 neue Aktien, das entspricht 50% des derzeitigen 
Grundkapitals der Gesellschaft, ausgeben werden können. Die vorgeschlagene Ermächtigung 
sieht vor, dass die Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlage erfolgt und ist bis zum 10. Mai 2026 
befristet. Von der vorgeschlagenen Ermächtigung soll einmalig oder mehrmals in Teilbeträgen 
Gebrauch gemacht werden können, bis insgesamt das vorgeschlagene genehmigte Kapital 
ausgenutzt ist. 

Das genehmigte Kapital soll der Gesellschaft ermöglichen, sich den wandelnden Märkten im 
Interesse ihrer Aktionäre schnell anpassen zu können. Dafür benötigt die Gesellschaft die 
üblichen und notwendigen Instrumente der Kapitalbeschaffung. 

Bei der Ausnutzung des genehmigten Kapitals haben die Aktionäre grundsätzlich ein 
Bezugsrecht. Anstelle einer unmittelbaren Ausgabe der neuen Aktien an die Aktionäre können 
die neuen Aktien auch von einem oder mehreren durch den Vorstand bestimmten 
Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug 
anzubieten (mittelbares Bezugsrecht); durch die Zwischenschaltung von Kreditinstituten wird 
die Abwicklung der Aktienausgabe lediglich technisch erleichtert. Der Vorstand ist jedoch 
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre in den 
nachfolgenden dargestellten Fällen auszuschließen. 
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Der Vorstand soll zunächst ermächtigt werden, Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der 
Aktionäre auszunehmen. Diese Ermächtigung dient dazu, im Hinblick auf den Betrag der 
jeweiligen Kapitalerhöhung ein praktikables Bezugsverhältnis darstellen zu können. Ohne den 
Ausschluss des Bezugsrechts hinsichtlich der Spitzenbeträge würden insbesondere bei der 
Kapitalerhöhung um runde Beträge die technische Durchführung der Kapitalerhöhung und die 
Ausübung des Bezugsrechts erheblich erschwert. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der 
Aktionäre ausgeschlossenen neuen Aktien werden entweder durch Verkauf über die Börse 
oder in sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. 

Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts soll sodann für den Fall gelten, der 
Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien zum 
Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabebetrages durch den Vorstand, die möglichst 
zeitnah zur Platzierung der Aktien erfolgen soll, nicht wesentlich unterschreitet. Bei 
Ausnutzung der Ermächtigung wird der Vorstand die Abweichung vom Börsenpreis so niedrig 
bemessen, wie dies nach den zum Zeitpunkt der Platzierung vorherrschenden 
Marktbedingungen möglich ist. Die Anzahl der unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 
186 Absatz 3 Satz 4 AktG ausgegebenen Aktien darf insgesamt 10 Prozent des Grundkapitals 
nicht überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt 
der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese Zahl sind Aktien anzurechnen, die aufgrund 
Schuldverschreibungen mit Options- und/oder Wandlungsrecht bzw. Options- und/oder 
Wandlungspflicht ausgegeben werden oder auszugeben sind, sofern die 
Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser Ermächtigung in entsprechender 
Anwendung des § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben 
werden; ferner sind auf diese Zahl Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit dieser 
Ermächtigung in direkter oder entsprechender Anwendung des § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG 
ausgegeben oder veräußert werden – z. B. aufgrund einer Ermächtigung zur Verwendung 
eigener Aktien gemäß §§ 71 Absatz 1 Nr. 8, 186 Absatz 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des 
Bezugsrechts. Durch diese Vorgaben wird im Einklang mit den gesetzlichen Regelungen dem 
Interesse der Aktionäre am Schutz vor einer Verwässerung ihres Anteilsbesitzes Rechnung 
getragen. Jeder Aktionär hat aufgrund des börsenkursnahen Ausgabebetrages der neuen 
Aktien und aufgrund der volumenmäßigen Begrenzung der Kapitalerhöhung unter 
Bezugsrechtsausschluss grundsätzlich die Möglichkeit, die zur Aufrechterhaltung seiner 
Anteilsquote erforderlichen Aktien zu annähernd gleichen Bedingungen über die Börse zu 
erwerben. Diese Ermächtigung verfolgt das Ziel, der Gesellschaft die 
Unternehmensfinanzierung im Wege der Eigenkapitalaufnahme zu erleichtern. Die 
Gesellschaft wird hierdurch in die Lage versetzt, einen entstehenden Eigenkapitalbedarf 
kurzfristig zu decken. Ein solcher Bedarf kann beispielsweise aufgrund sich kurzfristig 
bietender Marktchancen oder auch bei der Gewinnung neuer Aktionärsgruppen entstehen. 
Durch die Ermächtigung können diese Möglichkeiten schnell und flexibel realisiert werden; 
darüber hinaus sind aufgrund der unkomplizierten Abwicklung höhere Erlöse aus den neu 
auszugebenden Aktien zu erwarten. 

Ferner soll ein Bezugsrechtsauschluss möglich sein, soweit es erforderlich ist, um Inhabern 
bzw. Gläubigern von Schuldverschreibungen mit Options- und/oder Wandlungsrecht bzw. 
Options- und/oder Wandlungspflicht, die von der Gesellschaft und/oder durch von der 
Gesellschaft abhängige oder im unmittelbaren oder mittelbaren Mehrheitsbesitz der 
Gesellschaft stehende Gesellschaften ausgegeben werden, ein Bezugsrecht in dem Umfang zu 
gewähren, wie es ihnen nach Ausübung ihres Options- und/oder Wandlungsrechts bzw. nach 
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Erfüllung der Options- und/oder Wandlungspflicht zustünde. Zur leichteren Platzierbarkeit 
von Schuldverschreibungen am Kapitalmarkt enthalten die entsprechenden 
Anleihebedingungen in der Regel einen Verwässerungsschutz. Eine Möglichkeit des 
Verwässerungsschutzes besteht darin, dass den Inhabern oder Gläubigern der 
Schuldverschreibungen bei Kapitalerhöhungen ein Bezugsrecht eingeräumt wird, wie es 
Aktionären zusteht, ohne dass der Options- oder Wandlungspreis angepasst werden muss. Sie 
werden damit so gestellt, als seien sie bereits Aktionäre. Um die Schuldverschreibungen mit 
einem solchen Verwässerungsschutz ausstatten zu können, muss das Bezugsrecht der 
Aktionäre auf die neuen Aktien insoweit ausgeschlossen werden. Schuldverschreibungen 
ohne Verwässerungsschutz wären für den Markt wesentlich unattraktiver. Insofern dient die 
Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses bei künftigen Kapitalerhöhungen der leichteren 
Platzierung der Schuldverschreibungen und damit den Interessen der Aktionäre an einer 
optimalen Finanzstruktur der Gesellschaft. 

Die vorgeschlagene Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts soll ferner für den Fall 
gelten, dass neue Aktien bis zu einem anteiligen Betrag am Grundkapital von insgesamt EUR 
447.000,00 als Belegschaftsaktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft oder verbundener 
Unternehmen ausgeben werden. Damit soll es der Gesellschaft ermöglicht werden, auch in 
Zukunft ohne großen Verwaltungsaufwand flexible Vergütungsmodelle zu integrieren und so 
auf die Markterfordernisse erfolgreich zu reagieren. Die Kompetenzen der für die Gewährung 
der Vergütung jeweils zuständigen Organe bleiben in jedem Fall gewahrt. 

Der Vorstand soll schließlich ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den 
weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. Der 
Aufsichtsrat soll ermächtigt werden, die Fassung der Satzung entsprechend der jeweiligen 
Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2023 oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist zu 
ändern. 

Diese Ermächtigung ist insoweit beschränkt, als nach Ausübung der Ermächtigung die Summe 
der unter diesem genehmigten Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen 
Aktien 10 Prozent des zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ermächtigung bzw. – falls 
dieser Wert geringer ist – des zum Zeitpunkt der Ausnutzung der Ermächtigung bestehenden 
Grundkapitals nicht übersteigen darf. Auf diese 10 Prozent-Grenze sind auch eigene Aktien 
anzurechnen, die während der Laufzeit der vorstehenden Ermächtigung unter 
Bezugsrechtsausschluss veräußert werden, sowie solche Aktien, die während der Laufzeit der 
vorstehenden Ermächtigung unter Bezugsrechtsausschluss aus einem genehmigten Kapital 
ausgegeben werden; ferner sind solche Aktien anzurechnen, die infolge einer Ausübung von 
Schuldverschreibungen beigefügten Options- und/oder Wandlungsrechten bzw. Options-
/Wandlungspflichten auszugeben sind, soweit die zugehörigen Schuldverschreibungen 
während der Laufzeit dieser Ermächtigung auf der Grundlage einer anderen Ermächtigung 
unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben werden. Durch diese Vorgabe wird der 
Gesamtumfang einer bezugsrechtsfreien Ausgabe von Aktien beschränkt und die Aktionäre 
daher zusätzlich gegen eine zu starke Verwässerung ihrer Beteiligung abgesichert. 

Die Ausgabe von neuen Aktien aufgrund dieser Ermächtigung soll ferner nur zulässig sein, 
solange auch unter Anrechnung von neuen Aktien, die gegebenenfalls zur Bedienung von 
Wandlungs- oder Bezugsrechten, Wandlungspflichten oder Andienungsrechten aus 
bedingtem Kapital ausgegeben werden bzw. auszugeben sind, sofern die Wandlungs- oder 
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Bezugsrechte, Wandlungspflichten oder Andienungsrechte zuvor während der Laufzeit dieser 
Ermächtigung begründet werden, eine Anzahl an neuen Aktien von insgesamt 7.450.000 (das 
entspricht einem Anteil am Grundkapital in Höhe von EUR 7.450.000,00) nicht überschritten 
wird. 

Der Vorstand wird in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächtigung zur 
Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts Gebrauch machen wird. Eine Ausnutzung 
dieser Möglichkeit wird nur dann erfolgen, wenn dies nach Einschätzung des Vorstands und 
des Aufsichtsrats im Interesse der Gesellschaft und damit ihrer Aktionäre liegt. Der Vorstand 
wird in der jeweils nächsten Hauptversammlung über die Ausnutzung des Genehmigten 
Kapitals 2023 unter Ausschluss des Bezugsrechts berichten. 
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